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Antrag: Keine Änderung der Satzung über die Erstattung der notwendigen Schülerbe-
förderungskosten  

 
Die bestehende Satzung über die Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten vom 

08.10.1986, zuletzt geändert am 17.03.2021, soll nicht geändert werden.  

 

Begründung:  

Der Kompromiss bei der Absenkung der Schülerbeförderungsgebühren, der in ständigem und jah-
relangem Ringen gefasst wurde, soll auch im nächsten Jahr beibehalten werden.  
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Hilfsantrag: Änderung der Satzung über die Erstattung der notwendigen Schülerbe-
förderungskosten  

 
Sollte die bestehende Satzung gemäß Kreistagsbeschluss nicht beibehalten werden, wollen wir die 
Mehrkosten durch den Preisanstieg beim Deutschland-Ticket teilen. Wir beantragen daher, die Än-
derung der Satzung über die Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten vom 
08.10.1986, zuletzt geändert am 17.03.2021, wird wie folgt zu ändern:  

Artikel 1  
Änderungen  
1) § 6 Abs. 1 (Eigenanteilspflicht) erhält folgenden Wortlaut: „Personensorgeberechtigte bzw. voll-
jährige Schüler haben zu den notwendigen Beförderungskosten je Beförderungsmonat für Schüler 
ab Klasse 5 einen Eigenanteil in Höhe von 35,00 € zu entrichten.“  

2) § 6 Abs 3 wird gestrichen und bleibt unbelegt.  

Artikel 2  
Inkrafttreten  

Diese Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft. 

 

Begründung:  

Seit Einführung des Deutschland-Tickets hat der Landkreis bereits Einsparungen verzeichnen kön-
nen. Daher soll nun die Erhöhung des Deutschland-Tickets nicht komplett an die Eltern weitergege-
ben werden.  
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